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54/PET-NR/2021 

 

Sehr geehrter Herr Mag. Michalitsch! 

 

Das Bundesministerium für Klimaschutz beehrt sich zu der mit Schreiben vom 10. Juni 2021 

übermittelten Petition 54/PET-NR/2021 „Verpflichtende Erdkabel für 110kV Leitungen“, Fol-

gendes mitzuteilen: 

 

Das geltende Starkstromwegerecht stellt auf den Begriff der "elektrischen Leitungsanlage" ab 

und ermöglicht bereits jetzt deren Ausführung als Erdkabel (auch für die in der Petition ange-

sprochenen elektrischen Leitungsanlagen mit einer Nennspannung von 110 kV oder weniger).  

 

In Zusammenhang mit dem (in der Petition vorgesehenen) „Verkabelungszwang“ für „Hoch-

spannungsleitungen auf neuen Trassen mit einer Nennspannung von 110 kV oder weniger“ ist 

zu bedenken, dass – neben den in der Petition vorgesehenen Voraussetzungen (Hochspan-

nungsleitungen auf neuen Trassen mit einer Nennspannung von 110 kV oder weniger, Fragen 

der Mehrkosten eines Erdkabels, Gründe des Naturschutzes) – stets im konkreten Einzelfall 

beurteilt werden muss, ob auch die Aspekte der Netzsicherheit, der Netzkonfiguration und der 

Leitungsverfügbarkeit eine Verkabelung ermöglichen. Wesentlich ist nämlich bei all diesen 

Überlegungen, dass die Gewährleistung einer ausreichenden, sicheren und preiswerten 

Stromversorgung und die Befriedigung des – im starkstromwegerechtlichen Bewilligungsver-

fahren zu prüfenden – öffentlichen Interesses an der Versorgung der Bevölkerung mit elektri-

scher Energie, gewahrt bleibt. Ein ausschließliches Abstellen auf den (in der Petition vorgese-

henen) Kostenfaktor 2,5 und naturschutzrechtliche Aspekte greift daher zu kurz. 

 

Mit der Forderung der Petition, wonach Erfordernisse des Landschaftsbildes und die Vermei-

dung von Nutzungskonflikten bei der Bau- und Betriebsbewilligung für elektrische Leitungsan-
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lagen berücksichtigt werden müssen, wird die in § 7 Abs 1 StWGG bzw. § 7 Abs 1 StWG gere-

gelte Abstimmung einer starkstromwegerechtlichen Bewilligung mit verschiedenen öffentli-

chen Interessen im Rahmen eines starkstromwegerechtlichen Bewilligungsverfahrens ange-

sprochen (so ist etwa aufgrund der geltenden Gesetzeslage eine Abstimmung mit den Erfor-

dernissen des Naturschutzes erforderlich). Auch bei einer allfälligen gesetzlichen Erweiterung 

des Katalogs dieser öffentlichen Interessen (etwa um die in der Petition angesprochenen „Er-

fordernisse des Landschaftsbildes“ und die „Vermeidung von Nutzungskonflikten“) wäre das 

öffentliche Interesse an der Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie als das wei-

terhin zentrale Bewilligungskriterium im starkstromwegerechtlichen Bewilligungsverfahren zu 

verstehen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Für die Bundesministerin: 

Mag. Christa Wahrmann 
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